
Anlage 2 – Synopse Einräumung Prüfrechte 
 

Gesellschaft Text alt Text neu 
   

HAVAG § 18 Jahresabschlußprüfung 
 
(1) <…> 
 
(2) Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt 
Halle/Saale ist wegen der ihm nach § 44 
HGrG obliegenden Aufgabe, die 
Bestätigung der Stadt Halle/Saale bei der 
Gesellschaft zu prüfen, berechtigt, in 
entsprechen-der Anwendung des § 54 
HGrG sämtliche Niederschriften über 
Sitzung und Beschlußfassungen der 
Hauptversammlung und des 
Aufsichtsrates einzusehen. 

§ 18 Jahresabschlußprüfung 
 
(1) <…> 
 
(2) Den für die Stadt Halle (Saale) 
zuständigen Prüfungseinrichtungen 
werden die in § 54 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt. 

   

GWG § 23 Prüfung der Gesellschaft 
 
1. <…> 
 
2. <…> 

§ 23 Prüfung der Gesellschaft 
 
1. <…> 
 
2. <…> 
 
3. Den für die Stadt Halle (Saale) 
zuständigen Prüfungseinrichtungen 
werden die in § 54 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt. 

   

Bau- und 
Haustechnik 
Halle-Neustadt  
 

§ 11 Jahresabschluß. Lagebericht und 
Prüfung 
 
(1) <…> 
 
(2) <…> 
 
(3) <…> 

§ 11 Jahresabschluß. Lagebericht und 
Prüfung 
 
(1) <…> 
 
(2) <…> 
 
(3) <…> 
 
(4) Den für die Stadt Halle (Saale) 
zuständigen Prüfungseinrichtungen 
werden die in § 54 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt. 
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HWG VIII. Prüfung der Gesellschaft 
§ 26 
 
Jahresabschluß und Lagebericht sind 
nach Vorschriften des Handelsgesetz-
buches prüfen zu lassen. Der 
Abschlußprüfer wird mit der Wahrung der 
Rechte nach § 53 Abs. 1 und 2 
Haushaltgrundsätzegesetz beauftragt. 

VIII. Prüfung der Gesellschaft 
§ 26 
 
(1) Jahresabschluß und Lagebericht sind 
nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches prüfen zu lassen. 
Der Abschlußprüfer wird mit der Wahrung 
der Rechte nach § 53 Abs. 1 und 2 
Haushaltgrundsätzegesetz beauftragt.  
 
(2) Den für die Stadt Halle (Saale) 
zuständigen Prüfungseinrichtungen 
werden die in § 54 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt. 

   

HWG Wohnungs-
verwaltungs 
GmbH & Co. KG 

§ 7 Jahresabschluss 
 
1. <…> 
 
2. <…> 
 
3. <…> 
 
4. <...> 

§ 7 Jahresabschluss 
 
1. <…> 
 
2. <…> 
 
3. <…> 
 
4. <...> 
 
5. Den für die Stadt Halle (Saale) 
zuständigen Prüfungseinrichtungen 
werden die in § 54 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt. 

   

EVG § 14 Jahresabschluss und 
Verwendung des Ergebnisses 
 
(1) <…> 

 
(2) <…> 
 
(3) <…> 
 
(4) Die Rechnungsprüfungsbehörden der 
an der Gesellschaft beteiligten Gebiets-
körperschaften sind im Sinne des § 54 
HGrG berechtigt, zur Klärung von Fragen, 
die bei der Prüfung nach § 44 HGrG 
auftreten, sich unmittelbar zu unterrichten 
und zu diesem Zweck den Betrieb, die 
Bücher und die Schriften der Gesellschaft 
einzusehen. 
 
5. <…> 
 
6. <…> 

§ 14 Jahresabschluss und 
Verwendung des Ergebnisses 
 
(1) <…> 

 
(2) <…> 
 
(3) <…> 
 
(4) Den für die Stadt Halle (Saale) 
zuständigen Prüfungseinrichtungen 
werden die in § 54 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt. 
 
 
 
 
 
5. <…> 
 
6. <…> 
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Cives § 9 Jahresabschluß, 
Gewinnverwendung, Gewinnverteilung 
 
(1) <…> 
 
(2) <…> 
 
(3) <…> 
 
(4) Dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt 
Halle (Saale) stehen die Rechte gemäß 
§ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz zu. 
 
 
 
(5) <…> 

§ 9 Jahresabschluß, 
Gewinnverwendung, Gewinnverteilung 
 
(1) <…> 
 
(2) <…> 
 
(3) <…> 
 
(4) Den für die Stadt Halle (Saale) 
zuständigen Prüfungseinrichtungen 
werden die in § 54 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt. 
 
(5) <…> 

   

TELONON § 9 Jahresabschluß, 
Gewinnverwendung, Gewinnverteilung  
 
(1) <…> 
 
(2) <…> 
 
(3) <…> 
 
(4) <…> 
 

§ 9 Jahresabschluß, 
Gewinnverwendung, Gewinnverteilung  
 
(1) <…> 
 
(2) <…> 
 
(3) <…> 
 
(4) <…> 
 
(5) Den für die Stadt Halle (Saale) 
zuständigen Prüfungseinrichtungen 
werden die in § 54 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt. 
 

   

FTZ § 14 Jahresabschluß 
 
(1) <…> 
 
(2) <…> 
 
(3) <…> 
 
(4) <…> 
 

§ 14 Jahresabschluß 
 
(1) <…> 
 
(2) <…> 
 
(3) <…> 
 
(4) <…> 
 
(5) Den für die Stadt Halle (Saale) 
zuständigen Prüfungseinrichtungen 
werden die in § 54 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt. 
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Maya Mare § 6 Jahresabschluß 
 
(1) <…> 
 
(2) <…> 
 
(3) <...> 
 
(4) <…> 
 
 

§ 6 Jahresabschluß 
 
(1) <…> 
 
(2) <…> 
 
(3) <…> 
 
(4) <…> 
 
(5) Den für die Stadt Halle (Saale) 
zuständigen Prüfungseinrichtungen 
werden die in § 54 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt. 
 

 


